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Begründung für die Ausweisung des Naturschutzgebietes HA 3 

„Blankes Flat“ 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geht von der Schutzwürdigkeit und 

Schutzbedürftigkeit der Natura-2000-Gebiete aus, der grundsätzlich durch hoheitliche 

Sicherung Rechnung zu tragen ist. Das geplante Naturschutzgebiet „Blankes Flat“ 

(NSG-HA 3) ist Bestandteil des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000. Es 

ist Teil des Fauna-Flora-Habitat- (FFH-) Gebiets 3021-331 (90) „Aller (mit Barn-

bruch), untere Leine, untere Oker“. Inhaltlich zielt die Unterschutzstellung im Wesent-

lichen auf den Erhalt, die Entwicklung und die Wiederherstellung 

1. des naturnahen, nährstoffarmen Stillgewässers mit guter Wasserqualität, un-

gestörten und standorttypischer Verlandungsvegetation als Lebensraum der 

typischen Tier- und Pflanzenarten, 

2. extensiv genutzter Grünländer als Puffer und als Lebensraum der typischen 

Tier- und Pflanzenarten, 

3. der Eichenmischwälder nährstoffarmer, trockener Sandböden als Lebensraum 

für gefährdete Tier- und Pflanzenarten, 

4. der Moor- und Bruchwälder im Komplex mit Übergangs- und Schwingrasen-

moor mit weitgehend intaktem Wasserhaushalt als Kohlenstoffspeicher und 

als Lebensraum zahlreicher gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, 

5. des Landschaftsbildes, insbesondere der offenen Sandheiden  auf Binnendü-

nen im Zentrum des Gebiets, 

6. vitaler, langfristig überlebensfähiger Populationen von Amphibien- und Repti-

lienarten, von unter anderem Moorfrosch (Rana arvalis) und Zauneidechse 

(Lacerta agilis), 

7. eines günstigen Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen 2310 „Sandhei-

den mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen“, 3160 „Dystrophe Seen 

und Teiche“, 7140 „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ und 91D0 „Moor-

wälder“ gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie. 

Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 UA 3 der 

Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgenommenen Gebiete nach Maßgabe des 

Artikels 4 Abs. 4 dieser Richtlinie entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen zu 

geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 2 BNatSchG 

zu erklären. Die Schutzerklärung nach § 22 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG hat dabei den 

Anforderungen von § 32 Abs. 3 Satz 1 bis 3 BNatSchG zu genügen (Nds. OVG, Ur-

teil vom 02.11.2010 - 4 KN 109/10). 

Das FFH-Gebiet liegt derzeit im Geltungsbereich der Naturschutzgebietsverordnung 

HA 3 „Blankes Flat“ vom 18. Mai 1977 und im Geltungsbereich der Landschafts-

schutzgebietsverordnung H 28 „Untere Leine - Warmeloher Heide“ vom 

30. September 1968. Diese auf Grundlage des Reichsnaturschutzgesetzes erlasse-
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nen Verordnungen genügen den in Abs. 1 genannten gesetzlichen Anforderungen  

an die Umsetzung des Gebietsschutzes nach der FFH-Richtlinie nicht. 

Unabhängig des Status als FFH-Gebiet  ist das Blanke Flat zum größten Teil bereits 

Naturschutzgebiet, hat zudem eine nationale Bedeutung als Kerngebiet für den Bio-

topverbund und weist eine große Bandbreite an besonders seltenen, naturnahen 

Wald-, Wasser- und Offenlandhabitaten auf, die einer Vielzahl von gefährdeten Arten 

als Lebensstätte dienen. Es erfüllt damit die in § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG ge-

nannten Tatbestandmerkmale, um als schutzwürdig eingestuft zu werden. Das 

Blanke Flat ist ebenso schutzbedürftig. Schutzbedürftigkeit ist gegeben, wenn An-

haltspunkte dafür bestehen, dass diejenigen Schutzgüter, die eine Ausweisung als 

Naturschutzgebiet rechtfertigen, ohne Inschutznahme abstrakt gefährdet wären 

(BVerwG, U. vom 5.2.2009 – 7 CN 1.08 – NuR 2009 S. 346 u.a.). Von einer abstrak-

ten Gefährdung ist auszugehen, wenn ohne die vorgesehenen Schutzmaßnahmen 

eine erhebliche Beeinträchtigung oder Zerstörung der schützenswerten Naturgüter 

nicht nur als entfernte Möglichkeit in Betracht zu ziehen und deshalb der angestrebte 

Schutz vernünftigerweise geboten ist (ständige Rechtsprechung, vgl. u.a. BVerwG, 

U. vom 5.2.2009 – 7 CN 1.08 – NuR 2009 S. 346/348 und B. vom 18.7.1997 – 4 BN 

5/97 – NuR 1998 S. 37). Es reicht aus, wenn Sachverhalte vorliegen, die nach allge-

meiner Lebenserfahrung geeignet sind, Gefahren für das geplante Naturschutzgebiet 

zu verursachen bzw. ein Schadenseintritt nicht vollständig außerhalb des Möglichen 

liegt (vgl. OVG Schleswig, U. vom 26.3.1997 – 1 K 12/94 – NuR 1998 S. 684). 

Die Naturschutzbehörde hat sich im Rahmen ihrer Ermessensausübung bei der 

Auswahl einer der Schutzkategorien nach den §§ 23 bis 29 BNatSchG an der 

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des jeweiligen Gebietes zu orientieren. Je 

höher die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit ist, desto strenger kann das 

Schutzregime ausgestaltet werden (Frenz/Müggenborg, a.a.O., § 22 Rn 30). 

Im geplanten Naturschutzgebiet kommen schutzbedürftige Bereiche vor, die von ihrer 

Wertigkeit eine hohe bis sehr hohe Bedeutung haben und durch Einwirkungen emp-

findlich beeinträchtigt werden können. Dies erfordert inhaltlich weit reichende Hand-

lungsverbote und -gebote, auch in Form des Betretungsverbots außerhalb von We-

gen und des Verbots von Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 

Veränderung des Gebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachteiligen Stö-

rung führen können. Eine Unterschutzstellung des FFH-Gebietes als Naturschutzge-

biet ist insoweit erforderlich. 

Nach § 26 Abs. 2 BNatSchG sind in einem Landschaftsschutzgebiet unter besonde-

rer Beachtung des § 5 Abs. 1 BNatSchG nach Maßgabe näherer Bestimmungen nur 

diejenigen Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 

dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Selbst wenn dies anders wäre, ergäbe 

sich kein anderes Ergebnis, da die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet – bei 

Aufnahme der erforderlichen Gebote und Verbote in eine Verordnung über den 

Landschaftsschutz – für die Betroffenen keine „weniger einschneidende Form der 

Inschutznahme“ (vgl. Blum/Agena, a.a.O., § 16 Rn 42) wäre. Die Ausweisung als 
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Naturschutzgebiet erweist sich demnach nicht als unverhältnismäßig (vgl. OVG Lü-

neburg 4. Senat, Urteil vom 29.11.2016, 4 KN 93/14). 

Alternative Regelungen im Sinne von § 32 Abs. 4 BNatSchG sind nur zulässig, wenn 

sie einen Schutz gewährleisten, der dem einer hoheitlichen Sicherung nach § 32 

Abs. 2 und 3 BNatSchG gleichwertig ist. Das gilt sowohl für Regelungen, mit denen 

die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 UA 3 FFH-Richtlinie aufgenommenen Gebiete 

oder die nach Artikel 4 Abs. 1 und 2 Vogelschutz-Richtlinie benannten Gebiete erst-

malig gesichert als auch für Regelungen, mit denen bestehende Schutzgebietsver-

ordnungen an die Natura 2000-Anforderungen angepasst werden sollen. An der 

Gleichwertigkeit fehlt es schon, wenn die Regelung das Gebiet Dritten gegenüber 

nicht rechtswirksam abgrenzt oder nicht zu einer unmittelbaren Anwendung gemein-

schaftsrechtskonformer Schutz- und Erhaltungsregelungen führt (EuGH, Urteil vom 

27.02.2003 - Az.: Rs. C-415/01 - Rdnrn. 15 ff., 21 ff.) (vgl. dazu Landtagsdrucksache 

17/872). 

Vertragsnaturschutzrechtliche Instrumente haben lediglich eine Anreizfunktion: 

Sie können Grundlage freiwilliger Vereinbarungen zu naturschutzgerechter Bewirt-

schaftung sein, nicht jedoch dem Gebiet einen ausreichenden rechtlichen Schutzsta-

tus verleihen (EuGH, Urteil vom 25.11.1999 - Az.: Rs. C-96/98). Ihnen kommt damit 

auch mangels Rechtswirkung gegenüber Dritten folglich eher eine den hoheitlichen 

Grundschutz ergänzende Funktion zu, namentlich als Grundlage für Pflege-, Entwick-

lungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen. 

Da das Ausweisungsverfahren der Umsetzung eines FFH-Gebietes dient, scheidet 

die Alternative des Vertragsnaturschutzes insofern bereits aus vorstehend genannten 

Gründen aus. 


